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die Kinderarbeit in Fabriken an eine staatliche
Bewilligung geknüpft ist, gestaltet sich in vorliegender Richtung

kein Heil. Das Kind gehört in die Schule; aber
nicht minder bedarf es der freien Luft; jede Bethätigung
soll seiner Natur angemessen sein Nur in wenigen Fällen
entspricht die Fabrikarbeit diesen Bedingungen. Ihr fehlt
die Manigfaltigkeit der Bewegungen und die Freiheit, je
nach dem körperlichen Bedürfniss bald stehend bald sitzend
sich ausführen zu lassen, oder gar die streng abgegrenzte
Zeit zwischen Anstrengung und Erholung zu theilen. Dank
darum jedem patriotischen Manne, der auch heute noch sich
der armen Fabrikkinder annimmt, um sie vor Ausnutzung
schon in ihrer « Jugend Blüthetagen » zu schützen. —

„Wenn dich deine Hand ärgert, so nane sie ab!"
(Korr. von —r.) Lieber Beobachter! Veröffentliche

diese meine Epistel an dich, selbst auf die Gefahr hin, dass
sie manch ein ernstliches Kopfschütteln seitens deiner Leser
verursacht.

Du weisst, wie eine fromme Partei an der Diskredi-
tirung der staatlichen Volksschule arbeitet. Früher feiner
und sänftiglich, tritt sie heute schon minder höflich und
behutsam auf. Ihre Schuhe scheinen grösser und derber
geworden zu sein ; die Schritte verlieren sichtlich an
evangelischer Zartheit. Darum freut's mich jedesmal, wenn du
solchem Vorgehen mit kampfbereiter Waffe entgegen trittst.
Muckerkutten kann man, wie schäbige Pelze, nie zu viel
ausklopfen.

Halten wir hoch das Panier einer gediegenen
Lehrerbildung! Die wirkt als bestes Gegenmittel wider äussere
und innere Feinde der Volksschule. Da genügt nicht ein
bloss vielseitiges Wissen, sondern nur eine tiefgründige
Bildung, deren Schwerpunkt eine reine, edle M oral ist.

Riechen diese Worte nicht nach Sittenrichterei Nun
ja! Hast du nicht auch schon ausgerufen: Ist denn
dergleichen möglich? — wenn irgendwo ein sich Lehrer nennendes

Menschenkind das Unsagbare sich zu Schulden kommen
liess? Freilich müssen wir dergleichen nicht an die grosse
Glocke hängen: das besorgen schon andere Leute. Aber
solch einem Sünder den heiligen Boden der Schule um
jeden Preis und für immer zu verschliessen, das ist eine

Forderung, die nicht nur wir Lehrer, die alle Volksgenossen,

sobald sie zur Kenntniss solcher Ausschreitungen
gelangen, stellen müssen. Fort mit Sklaven des Lasters
aus dem sonnigen, duftigen Garten der Kindesunschuld
Die schönsten Leistungen der Intelligenz einerseits, die be-
trübendste Gefährdung einer Familieneiistenz andererseits
sind d a Nebensache, wo das Paradies der Schule durch
die Schlange der Verführung heimgesucht wird. Weg mit
der sogenannten Humanität, die einen wegen Vergiftung
des Bodens für seinen Standort zur Unmöglichkeit
gewordenen Baum nur in einen andern Garten versetzt, allwo
er neue pestwirkende Ableger treiben kann

Sind für solche Fälle nicht die staatlichen Gerichtsinstanzen

da? Für's Erste befassen sie sich nur mit den
Sündern, die man vor ihr Forum bringt; und zum
andern lassen sie auch diese nicht selten mit leichter Sentenz

laufen ; denn sie verurtheilen viel zu wenig den
Lehrer als solchen, allzusehr nur den Gesetzesübertreter
im allgemeinen. Die Schulthüre für Lebenszeit vor
solchen Mördern verschliessen, das allein ist das richtig
zutreffende Erkenntniss. Die nöthige Bekehrung soll
unerbittlich ganz ausserhalb der Schule versucht und bewährt
werden. Dazu müssen alle die Kräfte mithelfen, denen
das Wol und die Ehre der Volksschule und ihrer Träger
auch nur einigermassen am Herzen liegen. Wollen Behör¬

den oder Privaten es diesfalls aus vielleicht gut gemeinten,
aber schlecht angewandter Gesinnungsmilde an der nöthigen

Energie fehlen lassen, so ist es Pflicht der Lehrerschaft

in ihrer Gesammtheit und in ihren gesunden Gliedern,

dafür zu sorgen, dass zunächst die Schule um ihrer
selbst willen von derlei Pestbeulen gründlich gereinigt
werde ; damit wird dann im Fernern den eingangs genannten

Gegnern unserer Staatsschule die Berechtigung zu
höhnischem Grinsen entzogen. Möge diese Mahnung nicht
in den Wind geredet sein! —

Auszug aus dem Protokoll des zürcherischen Erziehungsrathes.
(Seit 23. Februar 1877.)

1. Organisation des Zeichnungskurses für Lehrer (in Winterthur

vom 14. bis 28. April):
a. Es werden 44 Theilnehmer in Aussicht genommen.
b. Der Unterricht ist vorzugsweise ein praktischer und beschränkt

sich für diesmal auf Handzeichnen und mechanisch-technisches
Zeichnen.

c. Der tägliche Unterricht beträgt für jede Gruppe 4 Stunden
Handzeichnen am Vormittag und 4 Std. Maschinenzeichnen
am Nachmittag.

d. Die Leitung des Kurses wird Herrn Direktor Autenheimer
und der Unterricht den Herren Petua und Hügel übertragen.

2. Anerkennung der Wahl des Herrn Heinr. Meyer von Winkel,
bisher in Zünikon, zum Lehrer in Niederweningen, und des Herrn
J. Randegger, bisher an der Sekundärschule Grüningen, zum
Sekundarlehrer in Egg.

S. Hinscheid von Lehrer Furrer, Verweser in Oberweil.
4. Das Kollegiengeld an der Lehramtsschule wird den Kicht-

kantonsbürgern nicht mehr erlassen.

Schulnachrichten.
Zürich. Am 11. März hat eine zweite ,Vorstadt" von Linimat-

Athen, Enge, die Primarlehrerbesoldung(Nutzungeneingeschlossen)
gleich wie kürzlich Hottingen auf Fr. 3100 fixirt (wozu dann innert
20 Jahren aufsteigend Fr. 400 Staatszulage kommen). Am gleichen
Tage hat Hottingen einen jungen Lehrer aus der Stadt Züri ch an die

neu kreirte 7.Primarstelle berufen. Ein Anfänger kommt vom Antritt
des Schulamts an gerechnet innert der 20 Jahre, während welchen in
der Stadt die Besoldung von Fr. 2500 auf 3100 ansteigt, in Enge oder

Hottingen auf Fr. 6500 Mehreinnahme zu stehen, wozu sich noch
der Vortheil reiht, dass die Wohnungsverhältnisse dort günstiger
sind. Das Taghlatt der Stadt Zürich hat letzthin darauf
hingewiesen, dass betreffend die Ruhegehalte die Stadt Zürich bessere

Aussichten biete (in der Regel nach mindestens 30 Jahren die Hälfte
der Gesammtbesoldung). Die Gemeinde Rieshach ist in den letzten
Jahren mit dem Ansatz von Ruhegehalten mindestens so hoch al?

Zürich gegangen. Ein Unterschied aber besteht darin, dass dort die
Gemeinde über jeden einzelnen Fall zu entscheiden hat, während
in der Stadt diese Frage fest geordnet ist. Die Stadt Zürich stand

einige Zeit mit ihren Lehrerbesoldungen am höchsten; dann wurde
sie um etwas von Winterthur, nunmehr um ein Bedeutendes von
Hottingen und Enge überholt. Gute Beispiele sind stetsfort aller
Ehren werth

Bern. Das Verzeichniss der Vorlesungen an der Berner
Hochschule für das Sommersemester 1877 bezeichnet als „Berücksichtigung

der Bedürfnisse angehender Sekundarlehrer" (Lehramtsschule i

folgende Kollegien :

Walther von der Vogelweide, 3 Stunden, Dr. Vetter.
Germanistische Uebungen (öffentlich), 1 St., derselbe.

Geschichte der Schweiz (Reformation bis 18. Jahrhdrt), 2 St.,
Dr. Hidber.

Geschichte der Schweiz (Zürcher Sept. 1839 bis 1848er Bund).
2 St, derselbe.

Historische Arbeiten, Uebungen im Vortragen und Unterrichten,
derselbe.

Historisch-pädagogische Uebungen, Dr. Stern.



Akademisches Zeichnen und Malen, täglich, Volmar.
Landschaftszeichnen und Malen, derselbe.
Experimentalphysik (Mechanik, Akustik, Optik), täglich, Dr.

Forster.
Anorganische Chemie, täglich, Dr. Schwarzenbach.
Repetitorium und Examinatorium der gesammten Chemie, 1 St.

(öffentlich), derselbe.
Allgemeine und spezielle Botanik, täglich, Dr. Fischer.
Botanische Morphologie und Systematik, 1 St. (öffentlich),

derselbe.

Geologie, hauptsächlich schweizerisch, 5 St., Dr. Bachmann.
Geologische Exkursionen (Sonntags, öffentlich), derselbe.

Repetitorium der Mineralogie, 2 St., derselbe.

Für Pädagogik und pädagogisches Repetitorium, Kollegien von
Professor Rüegg, sind 4 St. wöchentlich angesetzt.

Solothurn. Zum Unisono betreffend Vereinfachung des

Primarunterrichts. Der Solothurner Landbote stellt diesfalls
folgende Postulate :

1. Die Basis des ganzen Schullebens sei ein gründlicher Sprach¬
unterricht. Alle Fächer seien Radien dieses Centrums, von
welchem aus täglich Ebbe und Fluth stattfindet. Mit gründlicher

Sprachbildung ausgerüstet, hat der Mensch den Schlüssel
zu Wissenschaft und Kunst in der Tasche. Dazu gehört eine
schöne Schrift.

2. Die eigentliche Buchhaltung gehört in die Fortbildungs¬
schule; die Primarschule bereitet dazu vor durch die
Rechnungsführung, welche für elie Mädchen genügt.

3. Die unmässigen Aufgabensammlungen im Rechnungsunter¬
richt, ein wahres Compendium spitzfindiger Rechnungsfälle,
müssen beschränkt werden. Eine tüchtige Einsicht in die

Zahlenoperationen und eine einfache Auflösungsmethode
genügen für die Praxis, die ganz anders rechnet als die Schule.

4. Die voreidgenössische Zeit der Schweizergeschichte kann auf
2—3 Lektionen beschränkt werden ebenso die
Religionsgeschichte der Juden.

5. Beschränkung der Geographie auf die Schweiz; die noth-
wendigsten Begriffe d%r Erdkunde sollen damit verschmolzen
werden. Ist die Neugierde einmal geweckt, so ersetzt ein

gutes Buch den Lehrer vollständig.
Schaffhausen. Die kantonale Erziehungsbehörde hat einen

freiwilligen Fortb ildun gskurs für Primär- und Reallehrer
in nachstehendem Umfang angeordnet :

a. Anleitung zur Ertheilung des Turnunterrichts nach der
„Turnschule für den militärischen Unterricht der schweizer.
Jugend" durch die Turnlehrer Schoch und Bächlin.

b. Anleitung zu einer zweckmässigen Methode (systematischer
Klassenunterricht) im Zeichnen, ertheilt durch Professor
Schoop.

c. Einführung in die Verfassungskunde durch Nationalrath
Dr. Schoch und Ständerath Freuler.

d. Die Theilnahme an allen drei Kursen bedingt Fr. 4 Taggeld
aus der Staatskasse, eine nur theilweise Fr. 2.

e. Der Gesammtkurs dauert vom 9. bis 18. April. Die Kreis¬
schulbehörden werden ersucht, die Frühlingsferien entsprechend

einzurichten.
f. Die Tagesordnung soll sein: 8—10 und 2—S'/j Uhr Zeich¬

nen, 10—12 und 3'/2-5 Uhr Turnen, 7—8 Uhr Abends
Vorträge über Verfassungskunde.

(Nach den Schaffhauser Blättern.)

Ueber funktionelle Störungen des menschlichen Auges nach
Schuluntersuchungen von Dr. Emil Emmert, Professor au der
Universität Bern. Verlag von B. F. Haller in Bern.

Es ist dies eine sehr beachtenswerthe Schrift, die jedem Lehrer,
Architekten und allen Schulbehörden empfohlen werden darf. Wir
freuen uns jedesmal, wenn Aerzte sich mit Schule und Schulhygieine
befassen, und sehen in solchem Vorgehen nur Nutzen für die
Bildungsstätte der Jugend hervorspriessen. Immerhin möchten wir
gerne jeder ähnlichen Schrift wünschen, sich so auf dem rein
sachlichen Gebiete zu bewegen, wie vorliegende, und nicht, wie letzthin
eine Einsendung in den Blättern für öffentliche Gesundheitspflege,
vorwiegend persönlicher Rancune zu folgen. In klarer Darstellung
schildert das Schriftchen den Bau des normalen, des kurzsichtigen
und des übersichtigen Auges und weist an Hand von zahlreichen
Untersuchungen der Schulen des Kts. Bern nnd Neuenburg nach,

dass neben der Erblichkeit der Kurzsichtigkeit und manchen Fehlern,

die der Hauserziehung zufallen, auch die Schule ihr redlich
Theil hat an der Verschlechterung der Augen unserer Jugend. An
Kurven wird z. B. veranschaulicht, wie die Kurzsichtigkeit von der
ersten Schulklasse bis zur letzten von 0 % ois auf 100 % steigen
kann. Doch beweisen die Durchschnittszahlen, dass.es mit unsern
Schulen eher noch günstiger steht, als mit gleichen Anstalten anderer
Länder.

Als Mittel zur Abhülfe werden vorgeschlagen rationellere
Bestuhlung und Beleuchtung der Schulzimmer, prinzipiellere Bekleidung

der Schüler, Verbesserung des Druckes der Lehr- und
Lernmittel, Anschaffung geeigneter Dinte, Abschaffung der Hausaufgaben,
bessere Gestaltung des Unterrichtes in weiblichen Arbeiten, Belehrung

des Hauses in diesen Angelegenheiten und Durchführung
rationeller Unterrichtsmethoden, d. h. Vermeidung lang andauernder
gleichartiger Beschäftigung.

Der Erlös ist bestimmt zur Anschaffung besserer Bestuhlung für
ärmere Schulgemeinden. K.

Der deutsche Aufsatz und dessen Behandlung in der Volksschule. Ein
Hilfsmittel für die Lehrer an derselben. Gesammelt und bearbeitet
von Leonhard Meisser. Erste Abiheilung. Durchgeführte
Aufgaben für die Unterschule. Zweite Auflage. Bern, J. Heu-
berger's Verlag. 1876. Preis: 1 Fr. 60 Rp.
Die erste Auflage dieser Aufgabensammlung erschien 1861 und

hat seither manchem Lehrer beim Sprachunterricht gute Dienste
geleistet. Das vorliegende erste Heft der neuen Auflage, vom Sohne

des verstorbenen Verfassers besorgt, zeigt eine Vermehrung um etwa
60 Nummern und enthält nach unserer Ansicht richtigen Stoff zu
Sprachübungen für das dritte, vierte und fünfte Schuljahr.
Erzählungen, Fabeln, Beschreibungen und Kinderbriefe, im Ganzen 315

Stück, finden sich darin, und sind, wenn auch nicht ganz stufen-
mässig, doch ungefähr nach der Schwierigkeit der Behandlung
geordnet.

Die Erzählung herrscht vor und der Verfasser bemerkt im
Vorwort: „Kinder fertigen zwar, wie die Erfahrung lehrt, eine
einfache, dürre Beschreibung, wenn sie auf klarer uud lebendiger
Anschauung beruht, leichter an, als eine Erzählung; aber der Nutzen
ist dabei geringer, weil die sprachliche Uebung bei der Erzählung
viel mehr in Anwendung kommt."

So richtig diese Bemerkung ist, finden wir es doch am Platze,
jüngere Lehrer, welche auf der sog. Eealschulstufe arbeiten und die

vorliegende Stoffsammlung ihrem Sprachunterricht zu Grunde legen

wollen, nachdrücklich davor zu warnen, dass sie sich durch jene
Andeutung etwa verleiten lassen, fast ausschliesslich nur
Erzählungen zu mündlichen und schriftlichen Sprachübungen zu
benutzen. Die realistischen Belehrungen haben sammt und
Eonders nur dann einen Sinn, wenn sie auch sprachlich
verarbeitet werden. Dies gilt insbesondere vom Gebiete der Naturkunde.

Auf die Behandlung eines bezüglichen Lesestückes soll

richtigerweise jeweilen die Ausarbeitung einer kleinen Beschreibung

des (angeschauten) Objektes folgen.
Die Auswahl der Sprachstücke ist eine gute zu nennen, wenngleich

einzelne Nummern, vom erzieherischen Stundpunkte aus

gesehen, wegbleiben dürften. Wir nennen beispielsweise die Erzählung
No. 108. Da wird ein Kind vom Vater gelobt, und dieser ist tief
gerührt, — warum? Weil das Kind aufrichtig war. Zum Ueber-
fluss soll dasselbe noch den Spruch beherzigen : ,Wer einmal lügt
etc." — Ein denkender Erzieher wird das Verkehrte und Unnatürliche,

das in einer solchen Behandlung der unverdorbenen Kindos-
natur liegt, wohl einsehen.

Derartige Fehler haften übrigens den besten Büchern an, und
wir bekennen, dass der citirte Verstoss kaum der Rede werth ist
gegenüber den mannigfachen Vorzügen der ganzen Sammlung, die
offenbar so recht aus der Schule herausgewachsen und jedenfalls von
einem tüchtigen Praktiker angelegt worden ist.

Redaktions-Mappe: Die von E. in Th. und K. in A. erhaltenen
Druckschriften werden gerne benutzt.

Redaktionskommission: Schneebeli, Lehrer, Zürich; Utzinger,
Sek.-Lehrer, Neumünster ; Schönenberger, Lehrer, Unterstrass.
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